
 

 

 

AUSZAHLUNG MEHRSTUNDEN – kein Stress! 
Unser Dienstgeber hat beschlossen, ab Ende Jänner 2024 – jeweils zum Ende des 
Durchrechnungszeitraums (DRZ) – Mehrstunden automatisch auszuzahlen. 
Das Doppelte des wöchentlichen Beschäftigungsausmaßes kann in den nächsten DRZ 
übertragen werden und kommt nicht automatisch zur Auszahlung. 
Es kann mit der/dem Vorgesetzten ein höherer Übertrag vereinbart werden. 
Voraussetzung: fixierter, bereits beantragter Konsum des Zeitguthabens. 

D.h. Bestehende Mehrstunden, v.a. jene, die bereits vor dieser Ankündigung (also 
Sept. 23) standen, müssen nicht zwingend bis Ende Jänner 24 abgebaut werden. 
Willst du sie nicht ausbezahlt haben, vereinbare also mit deiner Leitung, wann du 
sie konsumieren möchtest/kannst und erfasse die Stunden zum Übertrag im mdw! 

(im Zeitprotokoll in der Spalte ganz rechts unter „Übertrag Zeitguthaben DRZ“) 

Ziel ist, dass sich ZA-Std. nicht häufen, sondern laufend zur Auszahlung kommen oder 
konsumiert werden. 
 

PFLEGEFREISTELLUNG NEU 
Seit 1. November 2023 besteht nun auch Anspruch auf Pflegefreistellung zur Versorgung 
von Eltern/Großeltern/Kindern/Enkelkindern, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben 
sowie auch bei nicht verwandten Personen (z.B. WG-Kolleg:innen) im gemeinsamen Haushalt! 
 

GANZ NEU: BR-APP 
➢ Ist-Stand bzgl. KV-Verhandlung 
➢ arbeitsrechtliche Neuerungen 
➢ aktuelle Einkaufsvergünstigungen 
➢ einfache Anmeldung zu den Betriebsausflügen 
➢ unkomplizierte Kontaktaufnahme mit dem Betriebsrat      u.v.a.m. 

Lade unsere BR-App herunter und du verpasst nichts, was für dich wichtig ist! 

 

Betriebsauswahl: br-diakoniewerk-ooe 
Kennwort: Betriebsrat 
Tipp: „Benachrichtigungen aktivieren“ 
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